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1 Allgemeine Bemerkungen 
Die Bundesregierung hat mit Ihrer Entscheidung, den gesetzlichen Mindestlohn zum 1. Oktober 2022 per 

Gesetz auf 12 Euro je Stunde zu erhöhen, in die Tarifautonomie eingegriffen und das Vertrauen in den An-

passungsmechanismus gestört. Während die Mindestlohnkommission (MLK) zwischen 2016 und 2020 weit-

gehend einer regelgebundenen Anpassung folgte (Lesch/Schneider/Schröder, 2021a; dies. 2021b), stellt die 

politische Intervention einen diskretionären Eingriff dar. Dieser wirft verschiedene Probleme auf: 

 

• Erstens wurde damit Tür und Tor geöffnet, um (insbesondere vor Wahlkämpfen) unter den politi-

schen Parteien einen Überbietungswettbewerb hinsichtlich des als angemessen zu betrachtenden 

Mindestlohns anzufachen.  

• Zweitens können die Tarifvertragsparteien nicht mehr darauf vertrauen, dass sich die Mindestlohn-

entwicklung nachlaufend an der Tariflohnentwicklung orientiert. Das erschwert die Einschätzung und 

Antizipierung künftiger Mindestlohnanpassungen. Dies wiederum macht es schwer, länger laufende 

Tarifverträge zu schließen, die den Betrieben Planungssicherheit geben. Die Laufzeit eines Tarifver-

trags ist ein zentrales Instrument der Kompromissfindung. Indem längere Laufzeiten mit dem Risiko 

verbunden sind, dass der Mindestlohn Tariflöhne aufgrund kaum vorhersehbarer, diskretionärer An-

passungen überholt und damit faktisch verdrängt, erschwert der politische Interventionismus die ta-

rifpolitische Kompromissfindung.  

• Drittens hat die Bundesregierung ihren Eingriff in die Tarifautonomie damit begründet, dass der Min-

destlohn eine Art „Living Wage“ darstellen sollte, der es Arbeitnehmern erlaubt, über das bloße Exis-

tenzminimum hinaus am sozialen und kulturellen Leben teilzuhaben und für unvorhergesehene Er-

eignisse vorzusorgen (Lesch/Schröder, 2022, 8; Lesch, 2023, 58; Schröder, 2021, 4 ff.). Auch im euro-

päischen Kontext werden Mindestlöhne gefordert, die der Idee eines „Living Wage“ entsprechen. 

Allerdings stellen die in der Richtlinie über angemessene Mindestlöhne in der Europäischen Union 

vom 19. Oktober 2022 genannten Referenzwerte von 60 Prozent des Bruttomedianlohns und 50 Pro-

zent des Bruttostundenlohns lediglich eine „Empfehlung und keine zwingende Vorschrift dar“ 

(Kovács, 2023, 71). In das nationale Mindestlohngesetz haben solche Referenzwerte keinen Eingang 

gefunden. Dort wird in § 9 (2) als Orientierung nach wie vor empfohlen, den Mindestlohn nachlau-

fend an die Tariflohnentwicklung anzupassen. Im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition heißt es, dass 

sich die Bundesregierung „unter Achtung der europäischen Kompetenzordnung sowie unterschied-

licher Systeme und Traditionen von Arbeitsbeziehungen in den Mitgliedstaaten“ für verbindliche 

Mindeststandards einsetzt, „wie sie in Deutschland mit dem neuen Mindestlohngesetz nach Be-

schluss gelten werden“ (SPD/Grüne/FDP, 2021, 55). Die Tatsache, dass ein expliziter Bezug zum 

„Living Wage“ fehlt, schafft jedoch keine Klarheit, sondern Unsicherheit. Denn es bleibt unklar, wel-

che Erwartungen die Politik an den künftigen Orientierungsmaßstab bei Mindestlohnanpassungen 

stellt.  

• Viertens hat die Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro die Tarifvertragsparteien in einer Reihe von Bran-

chen vor sehr große Herausforderungen gestellt (Lesch, 2023, 56). So wurden etwa im Gebäuderei-

nigerhandwerk, in der Arbeitnehmerüberlassung oder im Bäckerhandwerk vorgezogene Tarifver-

handlungen geführt, um eine Verdrängung von Tariflöhnen durch den gesetzlichen Mindestlohn zu 

verhindern. Das Statistische Bundesamt hat festgestellt, dass mit der Erhöhung auf 12 Euro eine 

„deutlich stärkere Erhöhung der tariflichen Verdienste“ in den Leistungsgruppen der an- und unge-

lernten Arbeitnehmer einhergeht (Statistisches Bundesamt, 2023). Im vierten Quartal 2022 stiegen 

die Tariflöhne (ohne Sonderzahlungen) bei ungelernten Arbeitskräften im Vergleich zum dritten 
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Quartal um knapp 4,8 Prozent, bei gelernten Kräften um 1,2 Prozent und bei Fachkräften um 0,3 

Prozent. Das impliziert eine extreme Stauchung der Lohnstruktur und stellt die Tarifparteien vor 

große Herausforderungen. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat in Zusammenarbeit mit dem 

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut in der Hans Böckler Stiftung im Auftrag der Min-

destlohnkommission ein Gutachten erstellt, das die Problematik in verschiedenen Branchen analy-

siert und von der Mindestlohnkommission veröffentlicht wird (Bispinck et al., 2023). 

 

In der vorliegenden Stellungnahme wird überlegt, wie sich das Vertrauen in den institutionellen Prozess der 

Mindestlohnanpassung wiederherstellen lässt. Die Mindestlohnkommission muss sich vor ihrem nächsten 

Anpassungsbeschluss eine neue Geschäftsordnung geben, in der das Anpassungsverfahren konkretisiert 

wird. Im Mittelpunkt der folgenden Stellungnahme steht daher die Frage, woran sich künftige Mindestlohn-

anpassungen orientieren sollen. Abschnitt 2 geht auf die Frage ein, welcher Tariflohnindex – mit oder ohne 

Sonderzahlungen – angesichts der großen Bedeutung tariflicher Einmalzahlungen (Corona-Prämien, Inflati-

onsausgleichsprämien) als Orientierungsmaß einer nachlaufenden Tariflohnentwicklung herangezogen wer-

den sollte. Abschnitt 3 analysiert, inwieweit der Mindestlohn armutsvermeidend wirkt und inwiefern ein 

Mindestlohn von 12 Euro je Stunde Anfang 2024 – für diesen Zeitpunkt dürfte die nächste Mindestlohnan-

passung zu erwarten sein – einem „Living Wage“ entspricht. Abschnitt 4 enthält Empfehlungen zum Anpas-

sungsmechanismus.  

2 Regelgebundene Mindestlohnanpassung  

2.1 Nachlaufende Orientierung am Tariflohnindex 

Das Mindestlohngesetz (§ 9 Abs. 1) verpflichtet die Mindestlohnkommission dazu, den Mindestlohn alle zwei 

Jahre anzupassen. Dabei hat sie im Rahmen einer Gesamtabwägung zu prüfen, welche Mindestlohnhöhe zu 

einem angemessenen Mindestschutz der Beschäftigten beiträgt, faire Wettbewerbsbedingungen ermöglicht 

und Beschäftigung nicht gefährdet. Auf Wunsch der Tarifparteien legt das Mindestlohngesetz auch fest, dass 

sich die Kommission bei der Anpassung des Mindestlohns nachlaufend an der Tariflohnentwicklung orientie-

ren soll (Lesch/Schneider/Schröder, 2021a, 4; dies. 2021b, 195; Lesch, 2023, 54). Diese Vorgabe begründet 

zwar keinen mechanischen Automatismus zwischen Tariflohnentwicklung und Höhe der Anpassung (Wissen-

schaftliche Dienste, 2016, 9). Sie enthält aber ein „Regelbindungselement“ (Lesch/Schröder, 2020, 166). Die-

ses stellt sicher, „dass der Mindestlohn nicht zu sehr in das Tarifgeschehen eingreift“ und „Mindestlohnan-

passungen nicht zum ständigen Gegenstand politischer Auseinandersetzungen werden“ (Lesch/Schnei-

der/Schröder, 2021b, 195). Die Mindestlohnkommission hatte daher aus gutem Grund in ihrer im Januar 

2016 verabschiedeten, inzwischen aber außer Kraft getretenen Geschäftsordnung festgelegt, die nachlau-

fende Orientierung am Tarifindex ohne Sonderzahlungen auszurichten – einem Index, der vom Statistischen 

Bundesamt veröffentlicht wird. Gleichzeitig wurde ein diskretionärer Spielraum vereinbart: Mit einer Zwei-

Drittel-Mehrheit durfte die Kommission von der nachlaufenden Orientierung abweichen (Wissenschaftliche 

Dienste, 2016, 4; 8). 

 

Aus Abbildung 2-1 lässt sich erkennen, inwieweit die Mindestlohnanpassungen regelgebunden waren. Dar-

gestellt sind der Tarifindex ohne Sonderzahlungen, die tatsächlichen Mindestlohnanpassungen auf Indexba-

sis und eine regelgebundene Anpassung im Sinne einer nachlaufenden Orientierung am Tarifindex. Bei allen 

drei Indikatoren wurde der Januar 2015 als Basismonat herangezogen (Januar 2015 = 100). Die 
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regelgebundene Anpassung stellt eine „Ex-post-Anpassung“ dar: Dabei liegt dem Zeitpunkt einer Anpassung 

zum Januar des Jahres t immer die Tariflohnentwicklung zwischen Dezember des Jahres t-3 und Dezember 

des Jahres t-1 zugrunde (Lesch/Schneider/Schröder, 2021b, 197). Der Anhebung im Januar 2022 liegt dem-

nach die Tariflohnentwicklung zwischen Dezember 2019 und Dezember 2021 zugrunde. Die Abbildung zeigt, 

dass die nachlaufende Orientierung erstmals im Juli 2022 aufgegeben wurde. Grundlage war der letzte Be-

schluss der Mindestlohnkommission vom Juni 2020, der für Juli 2022 eine – der politischen Debatte geschul-

dete – überdurchschnittliche Erhöhung des Mindestlohns von 9,82 auf 10,45 Euro je Stunde vorsah. Mit dem 

Beschluss der Bundesregierung, den Mindestlohn ab Oktober 2022 auf 12 Euro zu erhöhen, hat sich die Min-

destlohndynamik dann vollständig von der Tariflohnentwicklung abgekoppelt.  

 

Abbildung 2-1: Tarifindex und Mindestlohnanpassungen 

Index (Januar 2015 = 100) 

Tarifindex ohne Sonderzahlungen 

Quellen: Statistisches Bundesamt, Mindestlohnkommission; eigene Berechnungen 

2.2 Tariflohnindex mit oder ohne Sonderzahlungen 

Da im Juni 2023 wieder die Mindestlohnkommission über die Anpassung entscheiden darf, stellt sich die 

Frage, ob zur alten Regelbindung zurückgekehrt werden sollte. Der Vorteil einer Rückkehr zu einer Regelbin-

dung liegt vor allem darin, dem Anpassungsprozess wieder eine gewisse Glaubwürdigkeit und Vorhersehbar-

keit zu geben. Eine Regelbindung erleichtert den Tarifparteien ebenso wie den nicht-tarifgebundenen Unter-

nehmen und deren Beschäftigten, die Mindestlohndynamik besser planen zu können. Dabei stellt sich die 

Frage, ob eine nachlaufende Orientierung nicht im Widerspruch zur politisch geforderten Idee steht, den 

Mindestlohn als „Living Wage“ zu verstehen. Auch wenn der Koalitionsvertrag betont, dass den europäischen 

Vorgaben durch das deutsche Mindestlohngesetz hinreichend Rechnung getragen werde, bestehen doch 
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erhebliche Unsicherheiten darüber, was ein Mindestlohn leisten soll. Im Oktober 2022 entsprach der Min-

destlohn von 12 Euro je Stunde etwa 55 Prozent des Medianlohns (Kapitel 3.3; Lesch, 2023, 59). Steigen die 

Bruttoverdienste weiterhin schneller als die Tarifverdienste, entfernt sich der Mindestlohn unter sonst glei-

chen Bedingungen aber immer weiter vom Durchschnitts- und vom Medianlohn. Eine solche Entwicklung 

kann unter anderem durch die von der Bundesregierung im Rahmen der „Konzertierten Aktion gegen den 

Preisdruck“ angebotenen steuer- und sozialabgabenfreien Einmalzahlungen verstärkt werden. Sie sollen die 

größten Realeinkommensverluste vorübergehend mildern.  

 

Diese auch als Inflationsausgleichsprämien bezeichneten Sonderzahlungen beeinflussen nicht nur die tat-

sächliche Bruttolohnentwicklung, sondern – sofern sie auch tarifvertraglich geregelt werden – die Tariflohn-

entwicklung mit Sonderzahlungen. Seit dem letzten Herbst haben die Tarifparteien die Inflationsausgleichs-

prämie in einer ganzen Reihe von Branchen aufgegriffen. In den meisten Branchen, darunter in der Chemi-

schen Industrie oder in der Metall- und Elektro-Industrie, wurden sie im Rahmen laufender Tarifverhandlun-

gen genutzt (Lesch/Eckle, 2023, 13 f.). Im Versicherungsgewerbe (AssCompat, 2022) und im Bauhauptge-

werbe (IG BAU/HDB/ZDH, 2023) wurden laufende Tarifverträge angepasst. Die Sonderzahlungen führen – 

ebenso wie zuvor die Corona-Prämien – zu einer unterschiedlichen Dynamik von Tariflöhnen mit und ohne 

Sonderzahlungen.  

 

Abbildung 2-2: Entwicklung des Tarifindexes mit und ohne Sonderzahlungen 

Index (Januar 2020 = 100) 

 

Quellen: Statistisches Bundesamt; eigene Berechnungen 

 

Abbildung 2-2 stellt die monatliche Entwicklung der beiden Indikatoren als Index seit Anfang 2020 dar (Januar 

2020 = 100). Beim Tarifindex ohne Sonderzahlungen sieht man eine stetige Zunahme, während der Tarif-

index mit Sonderzahlungen stark schwankt. In einer Mehrheit von Monaten liegen die Tarifverdienste mit 
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Sonderzahlungen in etwa auf der Linie der Tarifverdienste ohne Sonderzahlungen. Ausnahmen stellen der 

Juni/Juli und der November/Dezember dar. In diesen Monaten sind große Ausschläge zu beobachten, die mit 

dem Urlaubsgeld und den Jahressonderzahlungen zusammenhängen. Kleinere Abweichungen der Tarifver-

dienste mit Sonderzahlungen sind darüber hinaus im Februar/März 2022 sowie im Januar/Februar 2023 zu 

beobachten. Der Indexwert für den Dezember 2022 liegt mit 111,3 auch über den Indexwerten von 109,5 

und 108,8 im Dezember 2020 und im Dezember 2021. Ursächlich für diese Abweichungen sind vor allem die 

Corona-Prämien (Februar und März 2022) und die Inflationsausgleichsprämien (ab Dezember 2022). Um den 

Verlauf der Entwicklung der Tarifverdienste mit Sonderzahlungen zu glätten, ist für diesen Indikator zusätz-

lich noch eine Trendlinie eingezeichnet. Sie zeigt, dass die Dynamik der Tarifverdienste mit Sonderzahlungen 

stärker ausfällt: Zwischen Januar 2020 und Februar 2023 stieg der Tarifindex ohne Sonderzahlungen um ins-

gesamt 5,1 Prozent, während der Tarifindex mit Sonderzahlungen um 10,0 Prozent zulegte.  

 

Da die Inflationsausgleichsprämien noch bis Ende 2024 steuer- und sozialabgabenfrei gestellt sind, dürfte 

diese Abkoppelung des Tarifindexes mit Sonderzahlungen auch noch eine Weile anhalten. Es macht daher 

einen Unterschied aus, ob bei der Mindestlohnanpassung eine nachlaufende Orientierung gewählt wird, wel-

cher der Tariflohnindex mit oder der Tariflohnindex ohne Sonderzahlungen zugrunde liegt. Angesichts der 

anhaltenden Inflationsdynamik und der im Vergleich dazu immer noch verhaltenen Tariflohndynamik bei den 

Tarifverdiensten ohne Sonderzahlungen sollten die Sonderzahlungen bei der Mindestlohnanpassung vo-

rübergehend berücksichtigt werden. Die Inflationsausgleichsprämie ist von der Bundesregierung ja eigens 

dazu angeboten worden, vorübergehende Reallohnverluste auszugleichen, ohne die Lohnkosten der Unter-

nehmen dauerhaft zu erhöhen. Da viele Mindestlohnempfänger in Branchen arbeiten dürften, in denen die 

Inflationsausgleichsprämien entweder gar nicht oder nur teilweise gezahlt werden, scheint eine Berücksich-

tigung der Prämie bei der Mindestlohnanpassung verteilungspolitisch sinnvoll zu sein. Zudem wird dadurch 

verhindert, dass der Mindestlohn zu weit von der 60-Prozent-Schwelle des Medianlohns (in den solche Son-

derzahlungen ja auch einfließen) abweicht. 

2.3 Mindestlohn, Inflation und Lohn-Preis-Spirale 

Als das Bundeskabinett im Februar 2022 die Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro je Stunde beschloss, 

war noch nicht abzusehen, welche Dynamik die Inflation gewinnen würde. Durch die anziehende Inflations-

dynamik ist der Kaufkrafteffekt der Mindestlohnerhöhung spürbar vermindert worden. Dabei ist unklar, in-

wieweit der Mindestlohn selbst preistreibend wirken wird. Das Institut für Makroökonomie und Konjunktur-

forschung bezifferte die induzierten Preiseffekte der Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro bei einem Lohnim-

puls von 0,9 Prozent der Bruttoentgeltsumme auf 0,4 Prozentpunkte und bei einem Lohnimpuls von 0,6 Pro-

zent auf 0,25 Prozentpunkte (Dullien et al., 2022). Die Inflationsrate steigt demnach durch die politisch ver-

ordnete Mindestlohnanpassung um 0,25 oder um 0,4 Prozentpunkte. Das ist vor dem Hintergrund der dann 

tatsächlich eingetretenen Inflationsdynamik eher ein zu vernachlässigender Effekt. Ob mögliche Spillover-

Effekte – also indirekte Effekte auf Löhne oberhalb des Mindestlohns – bei dieser Modellrechnung ausrei-

chend berücksichtigt sind, bleibt abzuwarten. Der Lohnimpuls von 0,9 Prozent berücksichtigt zwar pauschal, 

dass Löhne knapp oberhalb des Mindestlohns stärker angehoben werden könnten, um der Stauchung der 

Lohnstruktur entgegenzuwirken. Dies konnte schon nach der Mindestlohneinführung im Jahr 2015 beobach-

tet werden (Bispinck et al., 2020). Es könnten aber auch Spillover-Effekte dadurch entstehen, dass die Ge-

werkschaften ihre Lohnforderungen nach oben schrauben, weil sie den Abstand der Tariflöhne zum Mindest-

lohn halten oder eine Verdrängung von Tariflöhnen durch den Mindestlohn vermeiden wollen. Derartige An-

passungsreaktionen konnten schon in einigen Branchen wie dem Gastgewerbe, der Gebäudereinigung oder 
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der Arbeitnehmerüberlassung beobachtet werden (Lesch, 2023; Bispinck et al., 2023). Unklar ist derzeit, in-

wieweit dies den inflationären Druck verstärkt. 

 

Die Deutsche Bundesbank hat ebenfalls Schätzungen veröffentlicht, nach denen der Lohnimpuls bei 0,8 Pro-

zent liegt. Dadurch würde der harmonisierte Verbraucherpreisindex im Jahr 2024 um 0,14 Prozentpunkte 

und nach vier Jahren um einen viertel Prozentpunkt ansteigen (Deutsche Bundesbank, 2022, 56). Diese Be-

rechnungen beruhen allerdings auf Modellen, die nicht nach Branchen differenzieren, also davon ausgehen, 

dass der Lohnimpuls in der gesamten Volkswirtschaft die gleiche Stärke hat. Tatsächlich wirkt der Lohnimpuls 

am stärksten in einigen Dienstleistungsbereichen wie beispielsweise dem Gastgewerbe und einigen wirt-

schaftlichen Dienstleistungen und Teilen der Nahrungsmittelindustrie. Das sind alles Wirtschaftszweige, die 

weniger stark im internationalen Wettbewerb stehen, und die Lohnimpulse möglicherweise stärker weiter-

geben können und müssen. Die bisher berechneten Effekte sind zwar angesichts der aktuellen energiepreis-

getriebenen Teuerungseffekte relativ gering. Gleichwohl verstärken sie das Risiko von Zweitrundeneffekten, 

die in einer allgemeinen Preis-Lohn-Preis-Spirale münden könnten. Andererseits wird der Reallohneffekt der 

Mindestlohnerhöhung durch die Inflation gebremst, was potenzielle Risiken für den Arbeitsmarkt vermin-

dert. 

3 Mindestlohn als „Living Wage“ 

3.1 Einkommensarmut 

Bisherige Studien zeigen, dass die Wirkung des Mindestlohns auf die Armutsgefährdung in Deutschland eher 

gering ist. Untersuchungen von Bruckmeier und Bruttel (2020) mit Daten des Panels Arbeitsmarkt- und Sozi-

ale Sicherung (PASS) zeigen zwar einen Rückgang der Armutsgefährdung nach der Mindestlohneinführung. 

Dieser ist jedoch nur geringfügig größer als in den vorangegangenen Jahren, sodass kein kausaler Zusammen-

hang zur Einführung des Mindestlohns hergestellt werden kann. Backhaus und Müller (2019) beobachten auf 

Basis der Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) ebenfalls keinen signifikanten Rückgang der Armuts-

gefährdung durch die Mindestlohneinführung. Zudem zeigen sie, dass auch ein Mindestlohn von 12 Euro dies 

nicht ändern würde. Eigene Simulationen belegen, dass unter Ceteris-paribus-Annahmen – also ohne Aus-

wirkungen auf Beschäftigung und Arbeitszeit und ohne Spillover-Effekte durch Lohnerhöhungen (knapp) 

oberhalb der Mindestlohnschwelle – die Einkommensarmutsquote gegenüber dem ebenfalls simulierten und 

ab Juli 2022 geltenden Mindestlohn von 10,45 Euro lediglich um 0,8 Prozentpunkte bei den Beschäftigten 

und um 0,4 Prozentpunkte in der Bevölkerung insgesamt sinken würde (Kestermann/Schröder, 2021). Dies 

liegt vor allem daran, dass die Einkommensarmutsquote der Mindestlohnbezieher, insbesondere derer in 

Vollzeit, nicht weit über dem Durchschnitt liegt. So trugen im Jahr 2018 drei Viertel aller Beschäftigten mit 

einem vereinbarten Stundenverdienst, der mindestens dem Mindestlohn von damals 8,84 Euro entsprach, 

aber unter 10 Euro lag, mit ihrem Nettoarbeitseinkommen weniger als die Hälfte zum direkt abgefragten 

verfügbaren Haushaltseinkommen bei (Kestermann/Schröder, 2020, 118). Der Einfluss des Mindestlohns auf 

die Einkommensarmut ist auch deshalb gering, weil nur rund 10 Prozent der armutsgefährdeten Personen in 

Vollzeit arbeiten. Handelt es sich bei den Mindestlohnempfängern dagegen um sogenannte „Aufstocker“, 

also erwerbstätige Bezieher von Arbeitslosengeld II (ALG II), können sie von dem zusätzlichen Einkommen 

kaum profitieren, da ihre Transferentzugsrate bei 80 Prozent liegt (Groll, 2022). Von den zusätzlichen Ein-

kommen bleibt dieser Personengruppe also nur ein Fünftel. 
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3.2 Altersarmut  

Der Gesetzgeber begründete die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro auch damit, dass über höhere Ren-

ten ein Beitrag zur Verringerung von Altersarmut geleistet werden soll. So habe die Evaluation des Mindest-

lohns ergeben, dass „eine mit dem Mindestlohn vergütete Vollzeitbeschäftigung nicht [genüge], um eine ar-

mutsvermeidende Altersrente zu erreichen“ (Deutscher Bundestag, 2022, 1). Der Einfluss auf die Altersarmut 

des Mindestlohns von 12 Euro oder eines noch höheren Mindestlohns kann sich ohnehin erst in ferner Zu-

kunft entfalten, wenn sich die höheren Löhne auch in höheren Entgeltpunkten niederschlagen. Die im Ge-

setzentwurf zitierte Evaluation fand zudem vor der Einführung der gesetzlichen Grundrente statt. Mit dem 

am 1. Januar 2021 in Kraft getretenen Grundrentengesetz werden kleine Renten zukünftig jedoch aufgestockt 

(Bundesgesetzblatt, 2020). Dies geschieht in der Weise, dass die durchschnittliche Zahl an Entgeltpunkten bis 

zu einem Maximalwert von 0,8 Entgeltpunkten pro Jahr für 35 Jahre unter bestimmten Voraussetzungen 

verdoppelt wird. Eine Vollzeit-Beschäftigung (38,2 Wochenstunden) zum von der Mindestlohnkommission 

für das zweite Halbjahr 2022 beschlossenen Mindestlohn von 10,45 Euro erbringt 0,483 und der seit Oktober 

2022 gültige gesetzliche Mindestlohn von 12 Euro 0,555 Entgeltpunkte pro Jahr (jeweils errechnet bezogen 

auf das vorläufige Durchschnittsentgelt in der Rentenversicherung für 2023 von 43.142 Euro in Westdeutsch-

land). In beiden Fällen würden die Rentenansprüche damit auf 0,8 Entgeltpunkte pro Jahr erhöht. Da von 

diesem Grundrentenzuschlag aber wieder 12,5 Prozent abgezogen werden, ergibt sich eine kleine Differen-

zierung von insgesamt 0,31 Entgeltpunkten nach 35 Jahren Versicherungszeit. Das ergibt bei dem Rentenwert 

von 36,02 Euro seit Juli 2022 in Westdeutschland eine Differenz im Rentenanspruch von lediglich 11,29 Euro 

je Monat. Erst nach weiteren Versicherungsjahren steigt die Differenz schneller an. Nach 45 Versicherungs-

jahren beliefe sie sich auf gut 37 Euro je Monat. Hierbei ist aber zu berücksichtigen, dass bei einer Einführung 

eines Mindestlohns von 12 Euro mit einem Rückgang der Arbeitszeit zu rechnen ist und damit die Monats-

verdienste von Mindestlohnbeziehern nicht so stark steigen würden wie ihre Stundenverdienste. Überdies 

könnte sich die Wahrscheinlichkeit von Arbeitslosigkeit erhöhen, was die Beitragszahlungen ebenfalls verrin-

gern würde. Zudem ist nicht damit zu rechnen, dass Beschäftigte während ihres gesamten Berufslebens ge-

nau den Mindestlohn verdienen. Unter dem Strich ist somit der Einfluss des erhöhten Mindestlohns auf die 

zukünftige Altersarmut als eher gering zu bewerten. 

3.3 Living Wage als Benchmark 

Bei der Änderung des Mindestlohngesetzes hatte der Gesetzgeber auch den sogenannten Living Wage als 

Zielmarke im Blick. Dieser beträgt in einer verkürzten und vereinfachten Darstellung 60 Prozent des Brutto-

medianlohns von Vollzeitbeschäftigten. Der Bezug findet sich nicht im Gesetz selbst, sondern im Begrün-

dungsteil des Gesetzentwurfs der Bundesregierung: „Die Erhöhung des Mindestlohns wird dem zur Ermitt-

lung eines angemessenen Mindestlohnniveaus international anerkannten Schwellenwert von 60 Prozent des 

Bruttomedianlohns gerecht. Ein sich an diesem Wert orientierender Mindestlohn ermöglicht es Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmern typischerweise, über das bloße Existenzminimum hinaus am sozialen und kul-

turellen Leben teilzuhaben und für unvorhergesehene Ereignisse vorzusorgen“ (Deutscher Bundestag, 2022, 

18).  

 

Bei der Marke von 60 Prozent des Bruttomedianlohns als Zielgröße für den Mindestlohn wird implizit auf den 

Stundenverdienst von Vollzeitbeschäftigten Bezug genommen. Diese Relation wird allgemein auch als Kaitz-

Index bezeichnet. Ein Kaitz-Index von 60 Prozent wird insbesondere von Gewerkschaftsseite zur Operationa-

lisierung des Living-Wage-Ansatzes herangezogen. Tatsächlich basiert der Living Wage jedoch auf einem Net-

tokonzept: Es werden zunächst die Kosten eines Warenkorbs ermittelt, der einen angemessenen 



Vertrauen in die Mindestlohnanpassung wiederherstellen 

10 

Lebensstandard ermöglichen soll. Hieraus wird der erforderliche Nettolohn je Monat und daraus wiederum 

der Bruttomonatslohn und Bruttostundenlohn ermittelt (Schröder, 2021, 5 ff.). Dies bedeutet, dass der – 

brutto gerechnete – Living Wage mit einer sinkenden Steuer- und Abgabenlast ebenfalls sinken würde. Er 

hängt also auch von der Ausgestaltung des Steuer- und Transfersystems ab. Dementsprechend weichen im 

internationalen Vergleich die Einkommenspositionen von Mindestlohnempfängern auf Nettobasis von denen 

auf Bruttobasis deutlich voneinander ab. So lag der Kaitz-Index in Belgien auf Brutto-Basis im Jahr 2020 le-

diglich bei 47 Prozent gegenüber 61 Prozent in Frankreich. Dennoch steht der Mindestlohnempfänger in Bel-

gien in Relation zu einem Kollegen mit Medianverdienst auf Basis der Nettoverdienste besser dar als dies in 

Frankreich der Fall ist. 

 

Abbildung 3-1: Mindestlohn und Living Wage 

In Euro je Stunde 

 

Quellen: Bundesagentur für Arbeit; Statistisches Bundesamt; eigene Berechnungen 

 

Es ist daher nicht zwangsläufig negativ zu bewerten, dass der gesetzliche Mindestlohn bereits zum Zeitpunkt 

seiner Erhöhung auf 12 Euro im Oktober 2022 die Zielmarke von 60 Prozent deutlich verfehlte (vgl. Abbildung 

3-1). Dies gilt umso mehr, als der Nettoverdienst eines alleinstehenden Vollzeitarbeitnehmers, der zu 12 Euro 

Mindestlohn arbeitet, die Armutsgefährdungsschwelle deutlich übersteigt. Im Oktober 2022 betrug der Kaitz-

Index gut 55 Prozent. Aufgrund einer dynamischen Bruttolohnentwicklung dürfte er bis Ende 2023 auf knapp 

53 Prozent sinken. Die Politik sollte daher einerseits klar machen, dass sie sich von einer Fixierung auf die 60-

Prozent-Marke verabschiedet und glaubhaft machen, dass die volle Entscheidungsbefugnis über die Höhe 

des Mindestlohns wieder bei der Mindestlohnkommission liegt und dort auch bleibt. Andererseits wäre es 

ebenfalls wichtig, in der Sondersituation der hohen Inflationsraten und der vom Staat unterstützten Zahlung 

einer Inflationsausgleichsprämie nicht nur den Tarifindex ohne Sonderzahlungen als Bezugsgröße heranzu-

ziehen, sondern befristet auch den Effekt von Sonderzahlungen zu berücksichtigen.  
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4 Empfehlungen 
Mit der politischen Entscheidung, den Mindestlohn auf 12 Euro zu erhöhen, hat die Bundesregierung der 

Tarifautonomie geschadet und das Vertrauen in den Anpassungsmechanismus zerstört. Da die politische 

Mindestlohnerhöhung eng mit der Diskussion über einen „Living Wage“ verknüpft war, steht die Mindest-

lohnkommission nun vor einem Spagat: Will sie ihren bis 2022 eingeschlagenen Kurs, die Mindestlohndyna-

mik nachlaufend an die Tariflohnentwicklung zu koppeln, beibehalten, kann sie in einen Konflikt mit der po-

litischen Erwartung geraten, den Mindestlohn am Medianlohn auszurichten. Orientiert sie sich hingegen am 

Medianlohn, um politischen Erwartungen zu genügen und möglichen weiteren Eingriffen der Politik vorzu-

beugen, könnte sich der Mindestlohn von der Tariflohndynamik entkoppeln, was wiederum Probleme für 

arbeitsintensive Dienstleistungssektoren aufwirft. Der Mindestlohn wird sich bis Anfang 2024 – wenn voraus-

sichtlich die nächste Anpassung folgen wird – ohnehin vom „Living Wage“ entkoppeln. Lag er im Oktober 

2022 noch bei 55 Prozent, sinkt er bis Anfang 2024 auf 53 Prozent des Medianlohns. 

 

Hinzu kommt aktuell das Problem der hohen Inflation. Durch das Angebot der Bundesregierung, bis Ende 

2024 Einmalzahlungen in einer Höhe bis zu 3.000 Euro je Vollzeitbeschäftigten steuer- und sozialabgabenfrei 

zu stellen, wird in den Tarifverhandlungen aktuell ein Teil des inflationsbedingten Reallohnverlustes über 

diese sogenannte Inflationsausgleichsprämie aufgefangen. Diese fließt aber nur in den Tarifindex mit Son-

derzahlungen ein. Da Mindestlohnbegünstigte eher in Branchen arbeiten, in denen die Tarifbindung gering 

ist und wo die Inflationsausgleichsprämie unterdurchschnittlich ausfällt, würde diese Gruppe von einer  

vorübergehenden Orientierung der Mindestlohnanpassung am Tarifindex mit Sonderzahlungen spürbar pro-

fitieren. Mit dieser Orientierung würde zugleich ein Beitrag zur Stabilisierung des realen Mindestlohns  

geleistet. Sobald die Prämien in der tarifpolitischen Praxis an Bedeutung verlieren, kann die Orientierung 

wieder – wie schon bei den Beschlüssen von 2016, 2018 und 2020 – zum Tariflohnindex ohne Sonderzahlun-

gen zurückkehren. 

 

In Tarifverhandlungen stellt die Laufzeit eines Tarifvertrags eine wichtige Stellschraube dar. Damit auch län-

ger laufende Tarifverträge geschlossen werden können, müssen sich die Tarifparteien auf eine vorhersehbare 

Mindestlohnentwicklung verlassen können. Nach der Erfahrung aus dem Bundestagswahlkampf 2021 und 

der anschließenden politischen Intervention steht zu befürchten, dass auch im nächsten Bundestagswahl-

kampf wieder politische Forderungen zur Mindestlohnanpassung erhoben werden. Das setzt die Mindest-

lohnkommission nicht nur unter Druck; es lässt auch befürchten, dass – je nach Wahlausgang – erneut poli-

tisch interveniert wird. Die amtierende Bundesregierung mag ihre Intervention als einmalig bezeichnen; sie 

kann aber nicht verhindern, dass eine neue Bundesregierung nach 2025 zum gleichen Verfahren greift. Wenn 

aber eine erneute politische Intervention befürchtet wird, werden die Tarifparteien kaum längerfristige Ver-

einbarungen abschließen. Schlimmstenfalls gehen sie dazu über, die Tariflöhne an die Mindestlohnentwick-

lung zu koppeln. Dadurch würde die Tarifautonomie weiter zurückgedrängt. 

 

Die Mindestlohnkommission steht damit vor einer schwierigen Bewährungsprobe. Trotz unterschiedlicher 

Auffassungen von Gewerkschafts- und Arbeitgebervertretern sollte sich das Gremium seiner besonderen Be-

deutung bewusst sein und an einem Strang ziehen. Das erfordert ein autonomes Handeln, bei dem nicht 

Verteilungskonflikte im Vordergrund stehen sollten, sondern der gemeinsame Wille, politische Interventio-

nen abzuwehren. Anknüpfend an die 12-Euro-Debatte müssen sich vor allem die Gewerkschaftsvertreter fra-

gen lassen, inwieweit sie willens und in der Lage sind, die Tarifautonomie eigenverantwortlich auszufüllen.  
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